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senschaftlich-technischen Leistungen und ist nach den 
geltenden planmethodischen Bestimmungen in den 
Perspektiv- und Jahresplänen auszuweisen. Der Rektor 
der Universität oder der Hochschule bzw. Direktor der 
Fachschule (nachstehend Leiter der Einrichtung ge
nannt) bestätigt im Rahmen der staatlich vorgegebe
nen Führungsgröße die Forschungskapazität für jede 
Sektion oder »ndcfp gtruklupeihtieit der EUrlrielUung 
(nachstehend Forschungseinrichtung genannt).

(2) Die Forschungskapazität ist der in „Vollbeschäf
tigteneinheiten für Forschung und Entwicklung“ 'umge
rechnete Arbeitszeitfonds der Hoch- und Fachschul
kader, des sonstigen technischen Personals, der Aspi
ranten, Forschungsstudenten und Studenten der Ein
richtungen, der für die Vorbereitung und Durchführung 
wissenschaftlich-technischer Leistungen einzusetzen ist.

(3) Als Forschungskapazität gelten nicht

— Zeitaufwendungen für zentrale wissenschaftliche 
Leitungs- und Verwaltungsfunktionen, die nicht un
mittelbar im Zusammenhang mit wissenschaftlich- 
technischen Leistungen der Einrichtungen stehen, 
Arbeit in Zentralen Arbeitskreisen für Forschung 
und Technik, in wissenschaftlichen Beiräten, Pro
gnosegruppen für die Koordinierung der interna
tionalen Zusammenarbeit usw.

— Zeitaufwendungen für die Informations- und Doku- 
mentationsarbeit mit Ausnahme des Zeitaufwandes, 
der im direkten Zusammenhang mit der Realisie
rung wissenschaftlich-technischer Leistungen steht.

(4) Die Leiter der Forschungseinrichtungen haben im 
Plan Wissenschaft und Technik (nachstehend For
schungsplan genannt) die vollständige Nutzung der 
festgelegten Forschungskapazität durch
— vertraglich vereinbarte wissenschaftlich-technische 

Leistungen

— die Durchführung von über die vertraglich verein
barten wissenschaftlich-technischen Leistungen hin
ausgehenden Untersuchungen und Experimenten 
aus eigener Initiative, insbesondere zur Vorberei
tung von Auftragsangeboten und zur Erschließung 
neuer Anwendungsgebiete

nachzuweisen.

(5) Die Leiter der Forschungseinrichtungen sind ver
antwortlich und haben in ihren Rechenschaftslegungen 
vor dem Leiter der Einrichtung, den Mitarbeitern der 
Forschungseinrichtung und dem Rat der Sektion den 
Nachweis zu führen, daß
— die langfristige Entwicklung des Profils der For

schungseinrichtung mit der vom übergeordneten 
zentralen staatlichen Organ bestätigten prognostisch 
begründeten Konzeption für die--Entwicklung der 
wissenschaftlicnen Arbeit der Einrichtung überein- 
stimmt

— solche Forschungsarbeiten durchgeführt werden, die 
einen wesentlichen Beitrag zur Sicherung des pro
gnostisch begründeten, langfristigen wissenschaft
lichen Vorlaufs für die strukturbestimmenden 
Zweige der Volkswirtschaft und zur Lösung wissen
schaftlicher Grundfragen leisten und bei denen die 
Voraussetzungen für die gesellschaftliche Nutzung 
der Ergebnisse vorhanden sind bzw. geschaffen 
werden können

— Vorwiegend komplexe Aufgabenstellungen für be
stimmte Auftraggeber bearbeitet und die notwendi
gen Kooperationsbeziehungen zu anderen wissen
schaftlichen Einrichtungen in der. Deutschen Demo
kratischen Republik gesichert werden

— die Möglichkeiten der wissenschaftlich-technischen 
Zusammenarbeit mit der Sowjetunion und anderen 
sozialistischen Ländern genutzt werden und dadurch 
eine weitere Konzentration der eigenen Kapazitäten 
ermöglicht wird

— unter Anwendung moderner Methoden der Planung, 
Leitung und Organisation der wissenschaftlichen 
Arbeit und durch den rationellen Einsatz der zur 
Verfügung stehenden Mittel eine höchstmögliche 
Effektivität des Forschungspotentials gesichert wird

— in enger Zusammenarbeit mit den Partnern, aus
gehend von eigenen prognostischen Einschätzungen 
und Konzeptionen, auf die Ausarbeitung der wis
senschaftlich-technischen Aufgabenstellung durch den 
Auftraggeber Einfluß genommen wird

— die wissenschaftlich-technischen Aufgaben von lei
stungsstarken Forschungsgruppen gelöst und in die 
Forschungsgruppen im Sinne der Verwirklichung 
des wissenschaftlich-produktiven Studiums hervor
ragende Studenten einbezogen werden

— die wissenschaftlich-technischen Aufgaben dazu ge
eignet sind, die Entwicklung der schöpferischen 
Fähigkeiten der Studenten zu befruchten, die Her
ausbildung eines verantwortungsbewußten und 
hochqualifizierten wissenschaftlichen Nachwuchses 
zu fördern und die im Zusammenhang mit For
schungen stehenden Qualifizierungsmaßnahmen 
termingerecht abzuschließen

— die für die Weiterführung der Arbeiten entschei
denden Zwischenergebnisse sowie die Abschluß- 
ergebnisse der wissenschaftlich-technischen Leistun
gen termingerecht erarbeitet und vor den Auftrag
gebern verteidigt werden, Vorschläge zur kurzfristi
gen Überführung in die Praxis unterbreitet und alle 
dazu vereinbarten Maßnahmen unterstützt und in 
ihrer Wirksamkeit analysiert werden

— die erzielten wissenschaftlich-technischen Ergebnisse 
auf das Vorliegen schutzfähiger Merkmale überprüft 
und notwendige Sicherungen von Schutzrechten 
durchgeführt werden.

(6) Die Leiter der Einrichtungen sind verantwortlich 
und haben in ihren Rechenschaftslegungen vor den 
Leitern der übergeordneten Organe und vor den Ge
sellschaftlichen Räten der Einrichtungen den Nachweis 
zu führen, daß

— der Prozeß der Profilierung und Konzentration der 
in den Plänen der Einrichtungen bestätigten For
schungskapazität zur Lösung strukturbestimmender

— Aufgaben zielstrebig durchgeführt wird

— das Prinzip der Einheit von Lehre und Forschung 
an allen Forschungseinrichtungen verwirklicht und

— im Interesse der Erzielung von Pionierleistungen 
eine systematische Analyse des internationalen wis
senschaftlichen Höchststandes und der Entwicklungs
tendenzen auf den einschlägigen Forschungsgebieten 
betrieben und durch kontinuierliche prognostische 
Tätigkeit ständig zur Präzisierung der übertragener 
Aufgaben beigetragen wird


